Mitteilung zur Kenntnis

Geschaftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer:
V/510-4 Stadtjugendamt 510/167/2025

Killingersche Waisenstiftung: Forderung von jungen Menschen aus den
Stiftungsertragen im Jahr 2025

Beratungsfolge Termin O/N Vorlagenart Abstimmung

Jugendhilfeausschuss 12.02.2026 O Kenntnisnahme  zur Kenntnis genommen

Beteiligte Dienststellen

. Kenntnisnahme

Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.

. Sachbericht

Der Jugendhilfeausschuss hat mit Beschluss vom 11.06.2015 festgelegt, dass die Forderung von Waisen
und Halbwaisen aus den Ertragen des Killingerschen Stiftungsvermaogens direkt durch die Jugendamts-
verwaltung erfolgt. Eine Behandlung der einzelnen Ausschiittungen durch den JHA findet seitdem nicht
mehr statt. Der Ausschuss wird jeweils liber die Gesamtausschiittungssumme des Vorjahres in Kenntnis
gesetzt.

Im Jahr 2025 wurden 9 Kinder, Jugendliche und junge Volljahrige mit einer Auszahlungssumme von ins-
gesamt 6.700 € unterstitzt. Hiervon wurden schwerpunktmaRig folgende (zu belegende) Anschaffungen/
Finanzierungen getatigt: Kinder- und Jugendmdbel, Schulmaterialen (inklusive Technik), Kleidung, Seh-
hilfen, Sportgerate und Familienausfliige zur sozialen Teilhabe.

lll.Behandlung im Gremium

Beratung im Jugendhilfeausschuss am 12.02.2026

Ergebnis/Beschluss:
Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.

Winner Kas
Vorsitzende/r Schriftfiihrer/in

IV. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift
V. ZumVorgang

Seitelvonl



	OStatus
	Zuständig
	Typ
	Beratungsfolge
	SMC_BM_VOTEXT5
	Beschlußvorschlag
	Sachverhalt
	Anlage
	Gremium
	Datum
	Wortprotokoll
	Text
	Abstimmungsergebnis
	Beschluß

